fur den Betriebsrat

Aktuelle Rechtsprechung | lhre Mitbestimmungsrechte als Betriebsrat |
Rechtssichere Interessenvertretung Ihrer Kollegen

SEITE 3
ANWESENHEITSPRAMIE

Wer streikt, riskiert seine
Anwesenheitspramie

SEITE 67

DATENSCHUTZ

Das sind die Rechte Ihrer
Kolleginnen und Kollegen

NR. 07 | APRIL 1 2026




Friederike Becker-Lerchner

Mein Name ist Friederike Becker-Lerchner.
Ich arbeite als Rechtsanwaltin und bewege
mich hauptsachlich im Arbeitsrecht. Bereits
seit dem Jahr 2005 bin ich auBerdem die
Chefredakteurin von , Urteilsdienst fiir den
Betriebsrat”. In meiner Sprechstunde beant-
worte ich Ihnen lhre wichtigen Fragen aus
lhrem Betriebsratsalltag.

Editorial

Liebe Betriebsratin, lieber Betriebsrat,

die Welt wird standig komplizierter. Das gilt auch fir die Ar-
beitswelt. Inmer neue Gesetze, Verordnungen und andere
Regelungen sorgen fiir Veranderungen. Haufig treffen diese
Ihren Alltag bzw. den lhrer Kolleginnen und Kollegen bzw.
Ihres Arbeitgebers oder lhrer Arbeitgeberin. Sie erfordern
auch immer wieder, dass Arbeitgebende sich genauso wie
Sie darauf einstellen, die Betriebsablaufe entsprechend an-
zupassen.

Es ist nicht immer leicht, vor allem dann nicht, wenn die Ver-
anderungen auch mit Kiindigungen oder zumindest mit dem
Prozedere rund um Kiindigungen verbunden sind. Gerade
jetzt, wo einige Betriebe mit einer wirtschaftlich schwieri-
gen Situation umgehen missen, sind viele Kollegen aus den
Arbeitnehmervertretungen mit betriebsbedingten Kiindi-
gungen und auch Massenentlassungen beschaftigt.

Als Betriebsrat darf dabei lhr Tagesgeschaft nicht zu kurz
kommen. Dazu gehort u. a., dass Sie sicherstellen, dass lhr
Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin den Datenschutz ein-
halt. Gleiches gilt nattirlich auch fiir Sie. Damit Sie gewapp-
net sind, habe ich Ihnen das Wichtigste zu diesem Thema auf
den Seiten 6—7 zusammengestellt.

Herzliche GriBe

Tuedailee Kdees -lecues

Rechtsanwaltin und Chefredakteurin
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Anwesenheitspramie | Lesezeit 2 Minuten
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Wer streikt, riskiert seine Anwesenheitspramie

Eine Betriebsvereinbarung, die Regelungen zu freiwilligen Anwesenheitspramien trifft, kann vor-
sehen, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Anwesenheitspramie von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern bei streikbedingten Fehltagen kiirzen diirfen. Eine entsprechende Kiirzung ist
kein VerstoB gegen den betriebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Das hat das
Landesarbeitsgericht (LAG) Niirnberg in einer kiirzlich veréffentlichten Entscheidung klargestellt

(15.12.2025, Az. 1 SLa 158/25).

Betriebsvereinbarung sieht Regelung zu
Anwesenheitspramie vor

Der Fall: Der Arbeitnehmer, ein Lkw-Fahrer, war bei seinem Arbeit-
geber in einem Logistikzentrum angestellt. Er hatte auf Grundlage
einer Betriebsvereinbarung Anspruch auf eine jahrliche Sonder-
zahlung. Die im Jahr 2023 geschlossene Betriebsvereinbarung re-
gelte die Verteilungsgrundsatze der Gewahrung einer {iber die ta-
rifliche Sonderzahlung im GroBhandel hinausgehenden jahrlichen
freiwilligen Sonderzahlung. Diese konnte allerdings bei individuel-
len Fehlzeiten von mehr als 4 Tagen ab dem 5. Tag pro Fehlzeiten-
tag um jeweils 1/60 gekirzt werden. Als Fehlzeit gilt nach dieser
Vereinbarung das Fernbleiben von der Arbeit mit Ausnahme von
Urlaubstagen, Gleittagen, Quarantanetagen und tariflich gewahr-
ten Freistellungen von der Arbeit. Krankheitsbedingte bezahlte
Fehltage fiihren jedoch nicht zu einer Kiirzung der Sonderzahlung.

Arbeitnehmer nimmt an 64 Tagen am Streik teil

Der Arbeitnehmer wies im Referenzzeitraum, in der Zeit von Okto-
ber 2022 bis September 2023, 77 Fehltage auf. Von diesen 77 Ta-
gen waren 64 auf die Teilnahme an StreikmaBnahmen und 13 auf
krankheitsbedingte Fehlzeiten zuriickzufiihren. Der Arbeitgeber
verweigerte dem Arbeitnehmer wegen der Fehlzeiten die Auszah-
lung der Sonderzahlung. Das missfiel dem Arbeitnehmer. Er hielt
das Vorgehen des Arbeitgebers fiir nicht berechtigt. Der Arbeit-
nehmer klagte gegen die MaBnahme. Dabei vertrat er die Ansicht,
dass die Streiktage nicht als Fehlzeiten im Sinne der Betriebsver-
einbarung gelten diirften. Er stellte sich auf den Standpunkt, dass
seine Streikteilnahme keine Kiirzung rechtfertigen konne. SchlieB-
lich ruhen wahrend eines Streiks die Hauptleistungspflichten. Der
Arbeitnehmer sah in dem Vorgehen einen VerstoB gegen den be-
triebsverfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 75
Abs. 1 BetrVG) und das MaBregelverbot (§ 612a BGB) sowie eine
unzuldssige Streikbruchpramie und damit eine Bevorzugung der
Kolleginnen und Kollegen, die nicht gestreikt haben.

Ziel der Betriebsvereinbarung ist es, die Anwesenheit
zu honorieren

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass der Arbeitnehmer
keinen Anspruch auf die von ihm begehrte Pramie hatte. Denn eine
Betriebsvereinbarung fiir eine Anwesenheitspramie kdnne vorse-
hen, dass auch streikbedingte Fehltage zur Kiirzung einer ausge-
lobten Pramie fiihren. Eine Auslegung der Betriebsvereinbarung
verschafft dem Arbeitnehmer keinen Anspruch auf die Pramie.
Denn die Betriebsvereinbarung verstoBt nicht gegen hoherrangi-
ges Recht; vor allem nicht gegen den betriebsverfassungsrechtli-
chen Gleichbehandlungsgrundsatz. Es liegt keine unzuldssige Un-
gleichbehandlung vor (§ 75 Abs. 1 BetrVG). SchlieBlich behandele
der Arbeitgeber alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleich.

Das Prinzip sei: Wer arbeitet, erhdlt eine Pramie. Wer fehlt, muss
mit einer Kiirzung rechnen. Und zwar unabhangig vom Grund.

Nach Ansicht des Gerichts ist die Sonderleistung auch keine un-
zuladssige Streikbruchpramie. Denn es gab auch keine Sonder-
zahlung ausschlieBlich fiir nicht streikende Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer. Es handelte sich zudem um eine allgemeine
Bonuszahlung. Ziel der Prémie sei es gewesen, die Anwesenheit
zu honorieren.

Kiirzung war in Ordnung

Das Gericht hielt auBerdem auch die Kiirzungsquote von 1/60 pro
Fehltag fiir vertretbar. Die Richter stellten klar, dass die Kiirzung
von 1/60 pro Fehltag durchaus (iberproportional sei. Das liege je-
doch noch im Beurteilungsspielraum des Arbeitgebers und des Be-
triebsrats. SchlieBlich haben Arbeitgeber und Betriebsrat so einen
Anreiz schaffen wollen, méglichst wenige Fehltage zu haben.

Wie sinnvoll sind Anwesenheitspramien?

Als Betriebsrat sollten Sie bei einer Anwesenheitspramie stets
beide Seiten der Medaille im Blick haben. Es ist durchaus még-
lich, dass Anwesenheitspramien fiir lhre Kolleginnen und Kolle-
gen einen Anreiz schaffen, besonders auf die Gesunderhaltung zu
achten und krankheitsbedingte Fehlzeiten zu vermeiden. Mit einer
Vereinbarung zu Anwesenheitspramie wird jedoch auch schnell
der Ausdruck von Misstrauen verbunden. Denn zumindest unter-
schwellig indiziert eine solche Pramie, dass sich Beschéaftigte ohne
die Pramie unberechtigt arbeitsunféhig krankmelden, also , krank-
machen”. Ein entsprechendes Misstrauen kann sich negativ auf
das Betriebsklima und auch auf die Gesamtleistung der Beleg-
schaft auswirken.

Dariiber hinaus motiviert die Pramie u. U. dazu, arbeitsunfahig
krank zur Arbeit zu erscheinen, was zumindest auf langere Sicht
auch negative Auswirkungen auf die Gesamtleistung des Betriebs
haben kdnnte.

Q© MEINTIPP

Schlagen Sie Alternativen vor

Sollte Ihr Arbeitgeber mit lhnen im Rahmen einer Be-
triebsvereinbarung Anwesenheitspramien vereinbaren
wollen, hinterfragen Sie die Griinde genau. Sind Sie sich
nicht sicher, ob Anwesenheitspramien eine sinnvolle
MaBnahme fiir lhren Betrieb sind, konnen Sie im Hinblick
auf die Reduzierung von Fehltagen Unterstiitzungsleis-
tungen wie Vorsorgeuntersuchungen oder ein Angebot
von Sport- und Gesundheitskursen vorschlagen.
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Whistleblowing-Anzeige verschleppt | Lesezeit 2 Minuten

Uberwachungspflicht versaumt: Kiindigung wirksam

Erhalt ein Arbeitnehmer bzw. eine Arbeitnehmerin mit entsprechender Fiihrungsverantwortung
einen Whistleblower-Hinweis, hat er/sie diesen ernst zu nehmen und sich darum zu kiimmern. Tut
er bzw. sie das nicht, riskiert er bzw. sie eine Kiindigung. Das gilt erst recht, wenn ein Jurist seinen
entsprechenden Uberwachungspflichten nicht nachkommt. Das lésst sich einer aktuellen Entschei-
dung des Arbeitsgerichts Offenbach entnehmen (25.11.2025, Az. 1 Ca 136/25).

Arbeitnehmer ignoriert Whistleblower-Hinweis

Der Fall: Der Arbeitnehmer, ein 57-jahriger Jurist, war bei seinem
Arbeitgeber, der Holding eines Konzerns, als Chefjustiziar an-
gestellt. Er verdiente etwas mehr als 29.000 € brutto im Monat
und hatte Anspruch auf eine variable Vergiitung von maximal
175.000 € im Jahr.

Die Holding des Konzerns ist vorwiegend dafiir zusténdig, die
ibergeordnete Strategie fiir die gesamte Gruppe zu erarbeiten.
Dartiber hinaus ist es ihre Aufgabe, Querschnittsfunktionen und
Dienstleistungen fiir andere Unternehmen des Konzerns zu erbrin-
gen.

Untersuchung nach Whistleblower-Anzeige

Im Oktober 2023 ging beim Ombudsmann des Konzerns eine
Whistleblower-Anzeige {iber UnregelmaBigkeiten im Produktions-
prozess einer Konzerntochter ein. Diese Anzeige |6ste eine Unter-
suchung aus, die zunachst intern stattfand. Daran war u. a. der Ar-
beitnehmer beteiligt. Allerdings wurde der Fall erst nach gut einem
Jahr an eine externe Anwaltskanzlei zur Aufarbeitung gegeben.

Arbeitgeber kiindigt Arbeitsverhaltnis

Die Tatsache, dass der Fall erst nach gut einem Jahr an eine ex-
terne Anwaltskanzlei ging, nahm der Arbeitgeber zum Anlass, das
Arbeitsverhéltnis des Arbeitnehmers fristlos zu kiindigen. Hilfswei-
se kiindigte er ordentlich.

Die Kiindigung begriindete der Arbeitgeber damit, dass der Arbeit-
nehmer die Whistleblower-Anzeige nicht ordnungsgemal bearbei-
tet habe und dadurch die ihm obliegenden Pflichten verletzt habe.

Gegen die Kiindigung wehrte sich der Arbeitnehmer mit einer Kiin-
digungsschutzklage.

Arbeitnehmer hat Uberwachungspflichten verletzt

Die Entscheidung: Das Gericht erklarte die fristlose Kiindigung
fir unwirksam. Die ordentliche Kiindigung hielt es hingegen fiir
wirksam. Das begriindete das Gericht damit, dass der Arbeitneh-
mer seine Uberwachungs-, Kontroll- und Schadenabwehrpflichten
erheblich verletzt habe. Er habe damit sein besonderes Vertrau-
ensverhaltnis zum Arbeitgeber zerstort, argumentierte das Gericht
weiter.

Das Gericht stellte klar, dass aus der herausgehobenen Funktion
des Arbeitnehmers, die auch iiber das auBergewdhnlich hohe Ge-
halt deutlich werde, besondere Uberwachungs-, Kontroll- und
Schadensabwehrpflichten resultieren. Solche Personen missen ei-
genstandig tatig werden, ohne dass dazu eine ausdriickliche Ver-
tragsabsprache erforderlich ist. Eine Abmahnung sei hier entbehr-
lich gewesen, weil sein Untatigbleiben so erheblich war, dass der
Arbeitgeber es schon beim ersten Mal nicht hinnehmen konnte.
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Welche Bedeutung die Entscheidung fiir Sie hat

Die Entscheidung betrifft einen Konzern. Sie ist jedoch auch fir
Mittelstandler und kleinere Unternehmen interessant. SchlieBlich
sind spatestens seit dem Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzge-
setzes (HinSchG) funktionierende Melde- und Untersuchungspro-
zesse im Unternehmen Pflicht.

Nutzen Sie lhr Informationsrecht

Nach § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG haben Sie u. a. darliber zu wachen,
dass lhr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin die zugunsten der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geltenden Gesetze einhilt.
Dazu gehort auch das HinSchG. Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeit-
geberin hat Sie rechtzeitig und umfassend in diesem Zusammen-
hang zu unterrichten. Auf lhr Verlangen sind Ihnen die notwendi-
gen Auskiinfte zu erteilen. Die relevanten Unterlagen muss lhnen
der Arbeitgeber vorlegen.

Q@  MEIN TIPP

Fordern Sie lhren Arbeitgeber auf

Hat lhr Arbeitgeber bisher immer noch keine Meldestelle
eingerichtet, obwohl er mehr als 50 Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer beschéftigt, fordern Sie ihn auf, mit
lhnen Verhandlungen dazu aufzunehmen. Wegen der ge-
setzlichen Pflicht haben Sie zwar kein Mitbestimmungs-
recht bei der Frage, ob es ein Hinweisgeberschutzsystem
und eine interne Meldestelle gibt, wohl aber bei der Aus-
gestaltung, also dem Wie.

= FAZIT

Hinweisgeberschutzsystem muss sein — setzen
Sie auf eine Betriebsvereinbarung

Sollte es in Ihrem Betrieb bis dato noch keine Betriebs-
vereinbarung zum Thema Hinweisgeberschutz geben,
fordern Sie den Abschluss einer solchen mit der Ge-
schaftsfiihrung. So schaffen Sie Rechtsklarheit fiir lhre
Kolleginnen und Kollegen. Zudem koénnen Sie sicher-
stellen, dass lhr Arbeitgeber Ihre Mitbestimmungsrechte
beachtet. Beim Hinweisgeberschutz konnen viele Mitbe-
stimmungsrechte beriihrt sein, so z. B. § 87 Abs. 1 Nr. 1
BetrVG (Betriebliche Ordnung), z. B. im Hinblick auf die
konkrete Ausgestaltung eines Meldesystems, oder auch
§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (technische Uberwachungsein-
richtung).




Einigungsstellenverfahren | Lesezeit 2 Minuten
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Hier konnte der Arbeitgeber die Einigungsstelle
ohne Vorverfahren anrufen

Koénnen sich Arbeitgeber und Betriebsrat tiber Fragen der Mitbestimmung nicht einigen, kénnen
sie die Einigungsstelle anrufen. Ein solcher Anruf setzt allerdings voraus, dass Arbeitgeber und Be-
triebsrat vorher Verhandlungen gefiihrt haben, die sie fiir gescheitert erkldren. Eine Einigungsstelle
kann jedoch im Ausnahmefall auch ohne jegliche vorherige Verhandlungen zwischen Arbeitgeber
und Betriebsrat eingesetzt werden. Einen Fall, in dem einem Arbeitgeber dies gelungen ist, lesen
Sie im Folgenden (Arbeitsgericht Weiden, 21.1.2026, Az. 3 BV 13/25).

Restrukturierung trifft auf Blockade

Der Fall: Der Arbeitgeber, ein Betrieb mit 88 Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern, plante eine Reorganisation. Er wollte konsoli-
dieren, also Aufgaben biindeln und verlagern. Die entsprechende
Sanierung sollte dazu fiihren, dass am Standort Arbeitsplatze weg-
fallen.

In einer solchen Situation miissen Arbeitgeber mit Arbeitnehmern
einen Interessenausgleich verhandeln. Hier war allerdings bereits
vor den Verhandlungen zum Interessenausgleich ein Konflikt zwi-
schen dem Betriebsrat und dem Arbeitgeber entfacht. Denn der
Betriebsrat bestand darauf, einen 1G-Metall-Beauftragten als Ver-
handlungsfiihrer einzusetzen. Dem wollte der Arbeitgeber nicht
zustimmen.

Da sich Arbeitgeber und Betriebsrat nicht einigen konnten, erklar-
te der Arbeitgeber die Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht fiir
gescheitert und beantragte die Einsetzung einer Einigungsstelle.

Das wiederum hielt der Betriebsrat nicht fiir gerechtfertigt. Er
hielt dem geplanten Vorgehen entgegen, dass es am notwendigen
Rechtsschutzinteresse fehle. SchlieBlich hatten noch keine Ver-
handlungen stattgefunden.

Arbeitsgericht setzt Einigungsstelle ein

Die Entscheidung: Das Gericht stellte sich auf die Seite des Arbeit-
gebers und entschied zu dessen Gunsten. Es stellte klar, dass eine
Einigungsstelle ausnahmsweise auch ohne vorherige Verhand-
lungen eingesetzt werden kdnne. Das sei der Fall, wenn abseh-
bar sei, dass die Verhandlungen scheitern werden. Das sei hier
angesichts der Haltung des Betriebsrats der Fall gewesen. Denn
da der Betriebsrat darauf bestand, Verhandlungen (iber einen In-
teressenausgleich und Sozialplan nur dann aufzunehmen, wenn
der Arbeitgeber einen Gewerkschaftsheauftragten als Verhand-
lungsfiihrer akzeptiere, sei die Meinung des Arbeitgebers, dass die
Verhandlungen wegen dieser Einschrankung bereits gescheitert
seien, nachvollziehbar und zumindest nicht unbegriindet.

Differenzierung zwischen Betriebsrat und
Gewerkschaft

Der Betriebsrat habe in diesem Stadium keinen Anspruch dar-
auf, einen Gewerkschaftsbeauftragten als Verhandlungsfihrer in
innerbetrieblichen Verhandlungen durchzusetzen. Denn es gelte
weiterhin das Trennungsprinzip.

Einvernehmen fiir externe Berater fehlte

Der Betriebsrat kann erst ab einer Mitarbeiterzahl von mehr als
300 Beschaftigten zur Unterstiitzung einen Berater, wie z. B einen

Gewerkschaftsbeauftragten, hinzuziehen (§ 111 Satz 2 BetrVG).
Bei einer kleineren Belegschaft kommt dies nur in Betracht, wenn
sich Arbeitgeber und Betriebsrat darauf einigen (§ 111 Satz 2
3. Halbsatz BetrVG i.V. m. § 80 Abs. 3 BetrVG). Daran fehlte es hier.

Wenn lhr Arbeitgeber eine Betriebséanderung plant

Plant Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin eine Betriebsande-
rung nach § 111 BetrVG, muss er/sie einen Interessenausgleich mit
lhnen als Betriebsrat verhandeln. Ihr Ziel muss es dabei sein, dafiir
zu sorgen, dass die wirtschaftlichen Nachteile fiir die Belegschaft
so gering wie moglich bleiben.

> FAZIT

Einigungsstelle setzt nicht immer
Vorverhandlungen voraus

Blockiert ein Betriebsrat Verhandlungen zu einem Inter-
essenausgleich, indem er unzulassige Bedingungen stellt,
von denen er die Aufnahme der Verhandlungen abhangig
macht, riskiert er, dass der Arbeitgeber die Verhandlun-
gen fiir gescheitert erklart, ohne iiberhaupt verhandelt
zu haben. In einem solchen Fall ist die unmittelbare Ein-
setzung der Einigungsstelle moglich. Ich empfehle lhnen,
die Verhandlungen zum Interessenausgleich dafiir zu nut-
zen, lhre Kollegen bestméglich zu schiitzen.

VERHANDELN
SCHUTZT IHRE
KOLLEGEN
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Datenschutz | Lesezeit 4 Minuten

Das sind die Rechte lhrer Kolleginnen und Kollegen

Datenschutz ist ein hoch sensibles und im Arbeitsrecht auch hoch kompliziertes Thema. SchlieB-
lich muss lhr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin jede Menge Daten erheben, um das Beschafti-
gungsverhaltnis ordnungsgemaB abwickeln zu kénnen. Denn ohne entsprechende Daten kénnte
lhr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin kein Gehalt auszahlen oder Entgeltfortzahlung leisten, ge-
schweige denn eine Abfindung berechnen. |lhr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin ist allerdings
grundsatzlich verpflichtet, so wenige Daten wie méglich zu erheben. Was das fiir lhre Kolleginnen
und Kollegen in der Praxis bedeutet, lesen Sie im Folgenden.

Diese Daten darf Ihr Arbeitgeber erheben

Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin darf lediglich die perso-
nenbezogenen Daten von Ihnen und lhren Kollegen erheben und
speichern, die er/sie bendtigt, um das jeweilige Beschéftigungsver-
haltnis durchzufiihren. Welche das sind, regelt § 26 Abs. 1 BDSG.

Danach ist die Datenverarbeitung erforderlich
e zum Zwecke des Beschaftigungsverhaltnisses (§ 26 Abs. 1

Satz 1 BDSG) und

e zur Aufdeckung von konkreten Anhaltspunkten einer be-
triebsbezogenen Straftat oder von PflichtverstoBen im
Arbeitsverhaltnis (§ 26 Abs. 1 Satz 2 BDSG).

)

Informationen, die
erhoben werden diirfen

Name, Vorname, Anschrift, Geburts-
datum, Geburtsort, Familienstand,

Religionszugehorigkeit, E-Mail-Adres-

se, Telefonnummer, Personalnummer

Beschaftigungszeitpunkt, Arbeits-
zeit, Sozialversicherungsdaten

Héhe des Gehalts, Kontodaten
(Bank, IBAN)

Beurteilungen (Arbeitsergebnisse,
Abmahnungen), Schulungen

Arbeitsvertrag, Zeugnisse, Qualifi-
kationen

Unterlagen zur Beendigung des

Arbeitsverhaltnisses (Kiindigungserkla-

rungen, Aufhebungsvereinbarungen)

Ubersicht -
Datenerhebung

Informationen, die nicht
erhoben werden diirfen

Daten, aus denen die ethnische
Herkunft hervorgeht

politische Meinungen

religiése oder weltanschauliche
Meinungen

Daten, aus denen eine Gewerk-
schaftszugehdrigkeit hervorgeht

genetische Daten

biometrische Daten zur eindeutigen
Identifizierung einer Person

Gesundheitsdaten (u. U. mit Ein-
willigung méglich, soweit es um
gesundheitliche Einschrankungen
geht, die der Arbeitgeber im Hinblick
auf den Arbeitsschutz berticksichti-
gen muss)

Daten zur sexuellen Orientierung

Zu finden unter www.adiuva.de

unter Eingabe des Titels im Suchfeld
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Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen miissen in die
Erhebung einwilligen

Nach § 26 Abs. 2 BDSG diirfen personenbezogene Daten auch
dann erhoben werden, wenn der bzw. die Betroffene in die Er-
hebung einwilligt. Das setzt im Arbeitsverhaltnis allerdings voraus,
dass lhr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin die Einwilligung bei
Ihnen bzw. den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen aktiv einholt.

Da im Arbeitsverhaltnis immer eine Abhangigkeit zwischen dem
Arbeitgeber bzw. der Arbeitgeberin und den jeweiligen Beschaf-
tigten besteht, hat Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin bei Ein-
holung der entsprechenden Unterschrift deutlich auf die Freiwillig-
keit und vor allem die jederzeitige Moglichkeit des Widerrufs mit
entsprechender Wirkung fiir die Zukunft hinzuweisen.

Dariiber hinaus ist Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin ver-
pflichtet, dem jeweiligen Kollegen bzw. der jeweiligen Kollegin zu
versichern, dass er/sie im Fall der Verweigerung der Einwilligung
keine Nachteile zu befiirchten hat.

Diese Informationspflichten hat lhr Arbeitgeber bzw.
Ihre Arbeitgeberin

Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin ist grundsatzlich verpflich-
tet, Sie und lhre Kolleginnen und Kollegen dariiber zu unterrichten,
in welchem Umfang und fiir welche Zwecke er/sie seine/ihre Daten
verarbeitet und welche Rechte die Kollegen haben.

Dabei hat er darauf zu achten, dass er die folgenden
Informationen weitergibt:

e Kontaktdaten des Arbeitgebers und des Datenschutzbe-
auftragten (sofern ein solcher bestellt werden muss oder
freiwillig bestellt ist)

¢ Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung (§ 26 Abs. 1
Satz 1 BDSG)

e Speicherungsdauer der Bewerbungsunterlagen bzw. die
Kriterien fir die Aufbewahrungsdauer

e maogliche Empfanger einer Bewerbung (z. B. Tochterunter-
nehmen)

e Beschwerderecht von Betroffenen bei der zustandigen Auf-
sichtsbehorde

e Hinweis auf das Widerrufsrecht bei Einwilligung

e Belehrung lber die Rechte des/der Betroffenen

Die entsprechenden Informationen kann lhr Arbeitgeber bzw. lhre
Arbeitgeberin den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen persénlich
Ubergeben. Er/sie hat allerdings auch die Maglichkeit, die entspre-
chenden Informationen im Intranet zu verdffentlichen oder diese
am Schwarzen Brett auszuhangen, wenn das vorhanden ist. Wich-
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Übersicht – Datenerhebung



		Informationen, die erhoben werden dürfen

		Informationen, die nicht erhoben werden dürfen



		Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort, Familienstand, Religionszugehörigkeit, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Personalnummer

		Daten, aus denen die ethische Herkunft hervorgeht



		Beschäftigungszeitpunkt, Arbeitszeit, Sozialversicherungsdaten

		politische Meinungen



		Höhe des Gehalts, Kontodaten (Bank, IBAN)

		religiöse oder weltanschauliche Meinungen



		Beurteilungen (Arbeitsergebnisse, Abmahnungen), Schulungen

		Daten, aus denen eine Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgeht



		Arbeitsvertrag, Zeugnisse, Qualifikationen

		genetische Daten



		Unterlagen zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündigungserklärungen, Aufhebungsvereinbarungen)

		biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer Person



		

		Gesundheitsdaten (u.U. mit Einwilligung möglich soweit es um gesundheitliche Einschränkungen geht, die der Arbeitgeber im Hinblick auf den Arbeitsschutz berücksichtigen muss)



		

		Daten zur sexuellen Orientierung
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tig ist dabei nur, dass Ihren Kolleginnen und Kollegen die Informa-
tionen zuganglich sind.

Ihre Kolleginnen und Kollegen kénnen Auskunft
verlangen

Ihre Kolleginnen und Kollegen kénnen einen Auskunftsanspruch
tber die von ihnen erhobenen Daten geltend machen. Rechts-
grundlage dafir ist § 15 DSGVO.

Weisen Sie als Betriebsrat lhre Kolleginnen und Kollegen, die die-
ses Recht nutzen, darauf hin, dass sie den Anspruch auf Auskunft
konkret und bestimmt formulieren miissen.

Das heiBt: Verbindet ein Kollege seine Klage mit der Forderung auf
Herausgabe von Datensétzen, muss er das so bestimmt formu-
lieren, dass eine Vollstreckung auch méglich ist. Ein Gerichtsvoll-
zieher miisste also mit dem entsprechenden Klageantrag genau
wissen, z. B. welches Speichermedium er vollstrecken muss.

Empfehlen Sie den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen, sich
vorher anwaltlich beraten zu lassen.

Wenn das Arbeitsverhaltnis endet

Personenbezogene Daten sind grundsatzlich zu l6schen, wenn sie
nicht mehr erforderlich sind. Die Daten, die im Zusammenhang
mit einem Arbeitsverhaltnis erhoben werden, sind allerdings meist
nicht alle gleichzeitig , nicht mehr erforderlich”.

Es gibt eigentlich immer Daten, die auch nach der Beendigung
eines Arbeitsverhaltnisses noch erforderlich sind. Ist das der Fall,
sind also Daten nach Beendigung eines Beschaftigungsverhaltnis-
ses noch erforderlich, darf Ihr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin
diese auch weiterhin speichern. Und zwar so lange, wie die Aus-
schlussklauseln bzw. Klagefristen noch laufen.

Dariiber hinaus existieren haufig noch nachvertragliche Pflichten,
wie etwa bei der betrieblichen Altersvorsorge oder auch bei einem
nachvertraglichen Wettbewerbsverbot.

Auch wenn gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, muss
Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgeberin die Daten so lange spei-
chern, wie die Aufbewahrungspflichten laufen.

Personenbezogene Daten
sind besonders sensibel

SCHWERPUNKTTHEMA

Datenschutz im Betriebsratsbiiro: Was Sie wissen
miuissen

§ 79 a BetrVG regelt, dass Sie als Betriebsrat bei lhrer Arbeit die
Vorschriften (iber den Datenschutz einzuhalten haben. Konkret
heiBt es: , Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der
Betriebsrat die Vorschriften (iber den Datenschutz einzuhalten.”

Dieser Verweis auf die datenschutzrechtlichen Vorschriften fiihrt
u. a. dazu, dass Sie als Betriebsrat alle personenbezogenen Daten
verarbeiten diirfen, soweit dies fiir die Erfiillung Ihrer Aufgaben
erforderlich ist. Klar ist, dass Sie als Betriebsrat personenbezogene
Daten Ihrer Kolleginnen und Kollegen nur fiir Ihre Arbeit und damit
fir Zwecke i. S. d. BetrVG verwenden diirfen.

Setzen Sie sich fiir eine angemessene Datensicherheit
ein

Wichtig im Hinblick auf die Erhebung und Speicherung personen-
bezogener Daten ist, dass Sie die Einhaltung von technischen und
organisatorischen MaBnahmen der Datensicherheit sicherstellen.

Insoweit haben Sie dafiir zu sorgen, dass unberechtigte Dritte kei-
ne Kenntnis von personenbezogenen Daten bekommen konnen.
Daten und z. B. auch E-Mails sollten im Zweifelsfall verschlisselt

werden.

©  MEINTIPP

Erarbeiten Sie ein Datenschutzkonzept

Ein Datenschutzkonzept des Betriebsrats wirkt sich hau-
fig vertrauensbildend aus. Denn dadurch zeigen Sie, dass
Sie Ihre Rechte, aber auch Ihre Pflichten ernst nehmen.
Um fiir Sie sinnvolle MaBnahmen zu erarbeiten, diskutie-
ren Sie die wesentlichen Punkte am besten mit dem zu-
standigen Datenschutzbeauftragten.

Etwaige durch ein solches Konzept entstehende erforder-
liche Kosten tragt Ihr Arbeitgeber bzw. lhre Arbeitgebe-
rin nach § 40 BetrVG.
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Entgeltfortzahlung | Lesezeit 2 Minuten

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mussen
Folgeerkrankungen nachweisen

Wer arbeitsunfahig erkrankt und dem Arbeitgeber die krankheitsbedingte Arbeitsunfihigkeit durch
ein entsprechendes Attest nachweist, erhidlt in der Regel Entgeltfortzahlung. Das gilt zumindest
innerhalb der ersten 6 Wochen. Erfolgen allerdings 2 unterschiedliche Krankschreibungen unmit-
telbar nacheinander, erhalten lhre Kolleginnen und Kollegen nicht automatisch erneut Entgeltfort-
zahlung. Das lasst sich einer kiirzlich veréffentlichten Entscheidung des Landesarbeitsgerichts (LAG)
Thiiringen entnehmen (16.12.2025, Az. 5 Sa 154/23).

Arbeitnehmer erleidet Arbeitsunfall

Der Fall: Der Arbeitnehmer, ein Monteur, hatte im Marz 2022 ei-
nen Arbeitsunfall. Dieser fiihrte dazu, dass er ab dem Zeitpunkt
des Arbeitsunfalls bis einschlieBlich 18.4.2022 wegen Knieproble-
men arbeitsunfahig krankgeschrieben war. Kurz vor Ende des Zeit-
raums der Arbeitsunfahigkeit, namlich am 15.4.2022, kiindigte er
sein Arbeitsverhaltnis selbst wahrend der Probezeit.

Am 19.4.2022 legte der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber zudem
eine weitere, neue Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung vor. Bei die-
ser Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung handelte es sich um eine
Erstbescheinigung wegen Riickenschmerzen. Das Attest war bis
zum 30.4.2022 giiltig.

Der Arbeitgeber verweigerte dem Arbeitnehmer die Entgeltfort-
zahlung flir den Zeitraum des 2. Attests. Am 29.4.2022 erfolgte
zudem eine Uberpriifung durch den Medizinischen Dienst der
Krankenkassen (MDK). Auf die Untersuchung hin duBerte der MDK
Zweifel an der RechtméBigkeit der Arbeitsunfahigkeit.

Der Arbeitnehmer zog dennoch vor Gericht und verlangte Entgelt-
fortzahlung — allerdings ohne Erfolg.

Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht nur fiir
6 Wochen

Die Entscheidung: Das Gericht entschied, dass der Arbeitnehmer
keinen Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 3 Abs. 1 EntgFG
auf Basis der 2. Arbeitsunfahigkeitshescheinigung hat. Das Gericht
stellte klar, dass Beschéftigte nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EntgFG grund-
satzlich Anspruch auf Entgeltfortzahlung fiir einen Zeitraum von
hdchstens 6 Wochen haben, wenn es sich um eine unverschuldete
Arbeitsunfahigkeit handelt. Hier sei dieser Zeitraum bereits durch
die Erkrankung bis zum 18.4.2022 ausgeschopft gewesen. Denn
das Gericht ging von einem sogenannten einheitlichen Verhinde-
rungsfall aus. Danach wird die 6-Wochen-Frist nicht neu ausgelost,
wenn wahrend einer bestehenden Arbeitsunfahigkeit eine weite-
re Erkrankung auftritt, die sich unmittelbar an den Zeitraum der
1. Arbeitsunfahigkeitsbescheinigung anschlieBt.

Arbeitnehmer muss zwischendurch arbeitsfahig sein

Ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch entstehe nur, wenn die
erste krankheitsbedingte Arbeitsverhinderung im jeweiligen Zeit-
punkt bereits beendet war. Voraussetzung dafiir sei, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen 2 Krankheiten tatsach-
lich gearbeitet haben bzw. zumindest arbeitsfahig waren.

SchlieBen sich hingegen die attestierten Arbeitsunfahigkeiten un-
mittelbar aneinander an oder liegt dazwischen lediglich ein ar-
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beitsfreier Sonntag bzw. ein Wochenende, spreche das in der Regel
fur einen einheitlichen Verhinderungsfall.

In einem solchen Fall miisse der Beschaftigte nachweisen, dass
es sich bei der 2. Erkrankung tatsachlich um eine eigenstandige,
neue Erkrankung gehandelt habe. Das kann u. U. schwierig sein.
Im Prinzip wird ein solcher Beweis durch die Zeugenaussage des
behandelnden Arztes gefiihrt werden konnen.

Wer Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat

Grundsétzlich haben alle Beschaftigten Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall nach dem EntgFG. Und zwar fiir die
Dauer von 6 Wochen (§ 3 Abs. 2 EntgFG).

Besteht das Arbeitsverhaltnis noch keine 4 Wochen, haben betrof-
fene Kolleginnen und Kollegen keinen Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung. Hier springt bei einer krankheitsbedingten Arbeitsunfa-
higkeit sofort die Krankenkasse mit Krankengeld ein.

Ihr Arbeitgeber kann die Entgeltfortzahlung zudem verweigern,
wenn der oder die Beschéftigte die Arbeitsunfahigkeit selbst ver-
schuldet hat (§ 3 Abs. 1 Satz 1 EntgFG).

So ist mit Vorerkrankungen umzugehen

Erkranken Beschaftigte immer wieder an derselben Krankheit oder
gleichzeitig an mehreren Krankheiten, entsteht der Anspruch auf
Entgeltfortzahlung u. U. nur einmal. Grundsatzlich haben Beschaf-
tigte nur einen Anspruch auf die 6-wochige Entgeltfortzahlung,
wenn sie vor der erneuten Arbeitsunfahigkeit infolge derselben
Krankheit mindestens 6 Monate arbeitsfahig waren oder wenn
seit Beginn der ersten Arbeitsunfahigkeit infolge derselben Krank-
heit eine Frist von 12 Monaten abgelaufen ist.

= FAZIT

Bei eindeutigen Indizien riskieren die
Betroffenen die Entgeltfortzahlung

Hier sprach einiges dafiir, dass der Arbeitnehmer die
krankheitsbedingte Arbeitsunfahigkeit vorgetauscht hat-
te. Deshalb musste der Arbeitgeber keine Entgeltfortzah-
lung leisten. Empfehlen Sie Ihrem Arbeitgeber, diese Ent-
scheidung zum Anlass zu nehmen, lhre Kolleginnen und
Kollegen grundsatzlich noch einmal darauf hinzuweisen,
dass ihnen ggf. eine Abmahnung oder sogar eine Kiindi-
gung droht, wenn sie eine krankheitsbedingte Arbeitsun-
fahigkeit vortauschen.




Betriebsiibergang & Probezeit | Lesezeit 1 Minute

Frage:

Unser Arbeitgeber hat kiirzlich im Rahmen eines Betriebsiiber-
gangs einen kleinen anderen Betrieb {ibernommen. Er scheint
nicht mit allen Kolleginnen und Kollegen, die er im Zuge des Be-
triebslibergangs Gbernommen hat, gliicklich zu sein. Jetzt hat er
den neuen Kolleginnen und Kollegen neue Arbeitsvertrage mit
einer Probezeit vorgelegt. Darf er das?

Antwort: Eine neue Probezeit ist nicht wirksam

Bei einem Betriebsiibergang tritt lhr Arbeitgeber nach § 613a BGB
als neuer Inhaber in alle Rechte und Pflichten der bei seinem Vor-
ganger bestehenden Arbeitsverhaltnisse ein. Die Betriebszugeho-
rigkeit beim vorherigen Inhaber wird mit der bei Ihrem Arbeitgeber
zusammengerechnet.

Ihr Arbeitgeber kann Ihren neuen Kolleginnen und Kollegen zwar
grundsétzlich neue Arbeitsvertrage anbieten. Die Kolleginnen und
Kollegen sind jedoch nicht verpflichtet, diese zu unterschreiben.
Fir diejenigen, die sich auf ein entsprechendes Angebot hin wei-
gern, gelten die alten Arbeitsvertrage weiter. lhr Arbeitgeber darf

Standig arbeitsunfahig krank | Lesezeit 1 Minute

fragen?

Frage:

Eine Kollegin hat sich in den vergangenen Monaten immer wieder
wochenweise arbeitsunfahig krankgemeldet. Unser Arbeitgeber
ist nur darauf erpicht herauszufinden, ob die Krankheitszeiten auf
einer Fortsetzungserkrankung beruhen oder jeweils eine andere
Ursache haben. Die Kollegin mdchte ihm dariiber jedoch keine
Auskunft erteilen. Ist das in Ordnung?

Antwort: Anspruch auf 6 Wochen Entgeltfortzahlung

Ihr Arbeitgeber ist grundsatzlich verpflichtet, 6 Wochen Entgelt-
fortzahlung zu leisten. Erkrankt ein Kollege bzw. eine Kollegin
wahrend eines Jahres mehrfach an der gleichen Krankheit, werden
die Zeitraume zusammengezahlt. Auch insoweit gilt: Nach 6 Wo-
chen entféllt die Entgeltfortzahlungspflicht. Die Krankenkasse
muss dann Krankengeld zahlen.

Ihre Kollegin hat die Nachweispflicht

Bei der Feststellung, ob es sich im Einzelfall um eine Fortsetzungs-
erkrankung handelt oder nicht, ist lhre Kollegin zur Mitwirkung
verpflichtet. So muss sie darlegen, dass keine Fortsetzungserkran-
kung vorliegt. Zudem muss sie im Zweifel den behandelnden Arzt
von der Schweigepflicht entbinden. Das bezieht sich allerdings nur
auf die Frage, ob eine Fortsetzungserkrankung vorliegt.

IHRE FRAGEN AUS DER PRAXIS

Betriebsuibergang: Kann unser Arbeitgeber eine
Probezeit mit den ,,Neuen” vereinbaren?

deshalb nicht kiindigen!

Eine in einem neuen Arbeitsvertrag enthaltene Probezeit wiirde
zudem einer gerichtlichen Uberpriifung nicht standhalten, wenn
die Vorbeschaftigungszeit beim friiheren Arbeitgeber mehr als
6 Monate betragt und die maximal zuldssige Dauer der Probezeit
deshalb bereits ausgeschopft ist.

© MEINTIPP

Empfehlen Sie den Kollegen, den Vertrag nicht
zu unterschreiben

In der Regel sind mit einem neuen Arbeitsvertrag schlech-

tere Bedingungen verbunden. Raten Sie lhren Kollegin-
nen und Kollegen deshalb, den Abschluss abzulehnen.
Lediglich wenn sie einen triftigen Grund haben, der dafiir
spricht, dass der neue Arbeitsvertrag fiir sie von Vorteil
sein konnte, sollten sie iiberlegen, den Vertrag zu unter-
zeichnen.

Darf unser Arbeitgeber wirklich nach der Diagnose

©Q ACHTUNG
Die Diagnose bleibt tabu

Eine Frage nach der genauen Krankheitsursache braucht

lhre Kollegin grundséatzlich nicht zu beantworten. Sie
kann insoweit im Zweifel auch liigen. Eine Ausnahme von
diesem Grundsatz besteht nur dann, wenn lhr Arbeitge-
ber eine entsprechende Frage zum Schutz lhrer Kollegin-
nen und Kollegen vor ansteckenden Krankheiten stellt.

@ 3 Abs. 1 Satz 1 EntgFG

Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfahigkeit infolge
Krankheit an seiner Arbeitsleistung verhindert, ohne dass
ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber fiir
die Zeit der Arbeitsunfahigkeit von bis zu 6 Wochen.
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Innerbetriebliche Stellenausschreibung | Lesezeit 2 Minuten

Diese Voraussetzungen missen erfiillt sein

Interne Stellenausschreibungen sind in der Praxis ublich. Sie miissen nach § 93 BetrVG mindestens
neben den von den Bewerbern zu erwartenden Qualifikationen eine zumindest schlagwortartige
Bezeichnung der mit der Stelle verbundenen Arbeitsaufgaben enthalten. Dazu gehort u. a. auch
die Angabe, mit welchem Arbeitszeitvolumen die offene Position besetzt werden soll. M6chte der
Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin sich bei der Ausschreibung noch nicht festlegen, muss er/sie das
kenntlich machen. Das lasst sich einer kiirzlich veréffentlichten Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richts (BAG) entnehmen (23.9.2025, Az. 1 ABR 19/24).

Betriebsrat verlangt interne Ausschreibung von
Arbeitsplatzen

Der Fall: Die Arbeitgeberin, eine Klinikbetreiberin, unterhalt ver-
schiedene Krankenhduser. Der Betriebsrat hatte im Jahr 2018 ver-
langt, alle zu besetzenden Arbeitsplétze innerhalb des Betriebs
auszuschreiben. Diesem Verlangen nachkommend schrieb die Ar-
beitgeberin Ende des Jahres 2019 die Stelle eines Chefarztes der
Klinik fiir Kardiologie, Angiologie, Nephrologie und konservative
Intensivmedizin an einem zum Verbund gehérenden Krankenhaus
aus.

Die Stelle wurde letztlich einem bereits bei der Arbeitgeberin be-
schaftigten Chefarzt angeboten. Die Vorstellung der Arbeitgebe-
rin: Er sollte die Halfte seiner Arbeitszeit damit verbringen, seinen
bisherigen Job weiterhin zu erledigen und die andere Halfte der
Arbeitszeit fiir die ausgeschriebene Stelle aufwenden. Da er zum
Zeitpunkt der Bewerbung fiir bereits 2 Standorte zustandig war,
sollte er seine Tatigkeit nun auf den 3. Standort ausweiten.

Arbeitgeberin bittet Betriebsrat um Zustimmung

Die Arbeitgeberin bat den Betriebsrat daraufhin um Zustimmung
zur Versetzung nach § 99 BetrVG. Denn dadurch, dass der Arbeit-
nehmer bereits bei der Arbeitgeberin beschaftigt war, handelte es
sich um eine Teilversetzung.

Der Betriebsrat verweigerte die Zustimmung jedoch. Dabei berief
er sich auf § 99 Abs. 2 Satz 1, 3 und 5 BetrVG. Er monierte, dass
die Unterrichtung unzureichend sei. Nach Ansicht des Betriebsrats
bestand die Gefahr, dass andere Arbeitnehmer wie z. B. die zur
Weiterbildung beschaftigten Arzte durch die vorgesehene MaB-
nahme Nachteile erleiden konnten. Als weiteren Punkt monierte
der Betriebsrat, dass die Ausschreibung nicht ordnungsgemal
erfolgt sei. SchlieBlich sei die Stelle ohne einen Hinweis auf die
Eignung fir Teilzeit bzw. Vollzeit ausgeschrieben worden.

Arbeitgeberin stellt Antrag auf Ersetzung der
Zustimmung

Die Arbeitgeberin sah das anders. Sie stellte sich auf den Stand-
punkt, den Betriebsrat ordnungsgemaB unterrichtet zu haben.
Dartiber hinaus habe der Betriebsrat kein Zustimmungsverweige-
rungsrecht. Denn durch diese Teilversetzung entstiinden anderen
Arbeitnehmern keine Nachteile. Des Weiteren sei die Stelle auch
ordnungsgemaB ausgeschrieben worden. Die Tatsache, dass nicht
konkret darauf hingewiesen worden sei, dass die Stelle sowohl in
Vollzeit als auch in Teilzeit wahrgenommen werden kdnne, sei un-
erheblich. Denn dadurch, dass dieser Punkt offen gehalten worden
sei, habe sich die Ausschreibung sowohl auf eine Teilzeit- als auch
eine Vollzeitstelle bezogen.
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Die Arbeitgeberin beantragte daraufhin die Ersetzung der Zu-
stimmung beim Arbeitsgericht. Vor dem Arbeitsgericht und dem
Landesarbeitsgericht bekam die Arbeitgeberin recht. Die Gerichte
ersetzten die Zustimmung des Betriebsrats zur Versetzung.

BAG gibt dem Betriebsrat recht

Die Entscheidung: Das BAG sah es anders. Es entschied, die Zu-
stimmung des Betriebsrats sei nicht zu ersetzen. Denn der Be-
triebsrat hatte seine Zustimmung nach § 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG zu
Recht verweigert. Es fehlte nach Ansicht des Gerichts an einer § 93
BetrVG genligenden Ausschreibung. SchlieBlich misse eine inner-
betriebliche Stellenausschreibung i. S. v. § 93 BetrVG neben den
zu erwartenden Qualifikationen mindestens eine schlagwortartige
Bezeichnung der mit der Stelle verbundenen Arbeitsaufgaben ent-
halten. Dazu gehore regelmaBig auch die Angabe, mit welchem
Arbeitszeitvolumen die offene Position besetzt werden soll. An
diesen Angaben fehle es hier. Die Richter stellten klar, dass das
Fehlen entgegen der Meinung der Arbeitgeberin nicht bedeute,
dass sie die Position in jedem beliebigen Umfang ausgeschrieben
hatte. Es sei vielmehr so, dass die Arbeitgeberin, wenn sie sich
in der Ausschreibung nicht auf den zeitlichen Umfang festlegen
wolle, dies kenntlich machen miisse.

lhre Rolle bei der innerbetrieblichen
Stellenausschreibung

Als Betriebsrat kdnnen Sie verlangen, dass lhr Arbeitgeber bzw.
lhre Arbeitgeberin Arbeitsplatze, die neu besetzt werden sollen, vor
ihrer Besetzung erst innerhalb des Betriebs ausschreibt. Mit wem
lhr Arbeitgeber bzw. Ihre Arbeitgeberin allerdings letztlich die Stel-
le besetzt, bleibt ihm/ihr Gberlassen. Das ist Teil seiner/ihrer unter-
nehmerischen Entscheidung. Aus § 93 BetrVG ergibt sich keine Ein-
schrankung, wie Ihr Arbeitgeber eine Stelle zu besetzen hat. Deshalb
diirfen Sie als Betriebsrat nicht verlangen, dass er/sie die Stelle nach
einer Ausschreibung auch intern besetzt. Etwas anderes gilt nur,
wenn Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber in einer entsprechenden Be-
triebsvereinbarung darauf geeinigt haben, dass er interne Bewerber
den externen bei gleicher Qualifikation vorziehen muss.

Q@  MEIN TIPP

Betriebsvereinbarung schlieBen

Am besten einigen Sie sich mit lhrem Arbeitgeber bzw.
Ihrer Arbeitgeberin auf eine entsprechende Betriebsver-
einbarung. Ein Muster zur Orientierung lesen Sie rechts
auf Seite 11.




Stellenausschreibung

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG

Muster-Betriebsvereinbarung: Innerbetriebliche

Zwischen der ... (Name des Unternehmens) und dem Betriebsrat der ... (Name des Unterneh-
mens) wird folgende Betriebsvereinbarung iliber die Ausgestaltung der innerbetrieblichen Stel-

lenausschreibung geschlossen:

§ 1 Gegenstand und Zweck

Allen Arbeitnehmern soll durch innerbetriebliche Stellenausschreibun-
gen die Moglichkeit gegeben werden, sich beruflich zu verandern und
ihre personliche berufliche Weiterentwicklung zu verwirklichen.

Deshalb werden alle im Betrieb zu besetzenden Stellen zunachst inner-
betrieblich ausgeschrieben. Erst wenn die Ausschreibung erfolglos
bleibt, werden Bemiihungen um eine externe Besetzung angestellt.

Bei sofort erforderlichen Einstellungen von Aushilfen sind nach
Absprache mit dem Betriebsrat Abweichungen von dieser Regelung
moglich.

§ 2 Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt fiir alle frei werdenden Stellen.

§ 3 Form der Ausschreibung

Die Ausschreibungen erfolgen friihestméglich nach der Entscheidung
tber die Schaffung bzw. Neubesetzung einer Stelle.

Die innerbetriebliche Stellenausschreibung wird fiir die Dauer von
14 Tagen am , Schwarzen Brett” ausgehangt. Parallel dazu erfolgt die
Veréffentlichung im hausinternen Intranet.

AuBerbetrieblich darf der Arbeitsplatz erst ausgeschrieben werden,
wenn der innerbetriebliche Stellenaushang abgelaufen ist. Eventuelle
Ausnahmen von diesem Vorgehen sind dem Betriebsrat umgehend
mitzuteilen. MaBgeblich fiir die Beriicksichtigung im Rahmen der inter-
nen Stellenausschreibung ist, dass eine entsprechende Bewerbung
innerhalb von ... Tagen in der Personalabteilung eingeht.

§ 4 Vorrangregelung

Innerbetriebliche Bewerber/innen haben grundsatzlich bei gleichwerti-
ger erforderlicher fachlicher und personlicher Qualifikation Vorrang vor
auBerbetrieblichen. Sofern sich auf eine Stelle mehrere Arbeitnehmer
beworben haben, ist neben der Eignung auch die Frage zu beriick-
sichtigen, ob im Falle einer positiven Entscheidung eine Kiindigung
vermieden oder aus einem befristeten in ein unbefristetes Arbeitsver-
héltnis werden kann.

§ 5 Inhalt der internen Ausschreibung

Die innerbetriebliche Stellenausschreibung enthalt mindestens folgen-
de Angaben:

e die Abteilung, in der die Stelle zu besetzen ist,

e Stellenbezeichnung und Leitungsebene,

e die Beschreibung der Aufgaben,

e fachliche und personliche Voraussetzungen,

e die notwendigen Ausbildungs- und Priifungsnachweise,

e ob tarifliche Eingruppierung oder freie Vereinbarung (auBertarif-
liches Gehalt),

e Angaben zum vorgesehenen Arbeitszeitvolumen,

e Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme,

o Bewerbungsfrist,

e Form der Bewerbung,

e Ansprechpartner im Personalbereich.

Zu finden unter www.adiuva.de unter Eingabe des Titels im Suchfeld

Von allen internen Stellenausschreibungen erhalt der Betriebsrat im
Zeitpunkt der Veréffentlichung ein Belegexemplar.

§ 6 Vertraulichkeit

Jede interne Bewerbung wird mit der gleichen Vertraulichkeit behan-
delt wie eine externe Bewerbung. Falls gewiinscht, wird der Schrift-
wechsel auch an die Privatadresse des Mitarbeiters gesandt. Zudem
kann jede interne Bewerbung auf Wunsch mit einem Sperrvermerk
(Verbot der Weitergabe) versehen werden. Der aktuelle Vorgesetzte
darf nur von dem Bewerber selbst Gber die Bewerbung informiert
werden. Aus der Bewerbung diirfen dem Bewerber keine Nachteile
erwachsen. Wird eine Bewerbung nicht beriicksichtigt, wird sie in der
Personalakte abgelegt.

§ 7 Auswahlentscheidung

Fiir die Auswahl eines Bewerbers ist ausschlieBlich seine fachliche und
personliche Qualifikation maBgeblich.

Interne und externe Bewerber werden nach gleichen Kriterien beur-
teilt. Ist der Auswahlende der Auffassung, dass kein interner Bewerber
die fachlichen bzw. personlichen Qualifikationen hinreichend erfillt,
muss er dies dem Betriebsrat umgehend mitteilen.

Abgelehnte auBerbetriebliche Bewerber erhalten eine schriftliche
Mitteilung, die keiner Begriindung bedarf. Alle abgelehnten internen
Bewerber werden personlich tiber die Entscheidung informiert.

Auf Wunsch werden dem Betriebsrat die Griinde tber die getroffene
Auswahl miindlich mitgeteilt.

§ 8 Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

Fir den Fall, dass es Meinungsverschiedenheiten tber die Durchfiih-
rung dieser Betriebsvereinbarung geben sollte, versuchen Arbeitgeber
und Betriebsrat zunachst, eine innerbetriebliche Einigung herbeizufiih-
ren. Sollte dies nicht gelingen, vereinbaren Arbeitgeber und Betriebsrat
das Zusammentreten einer freiwilligen Einigungsstelle. Beide Seiten
unterwerfen sich von vornherein dem Spruch der Einigungsstelle.

§ 9 Salvatorische Klausel

Sollten sich einzelne Regelungen dieser Betriebsvereinbarung als
unwirksam erweisen, wird dadurch die Wirksamkeit der iibrigen Rege-
lungen nicht beriihrt. Anstelle der unwirksamen Regelungen ist eine
neue wirksame Regelung zu setzen, welche dem Sinn und Zweck der
urspriinglichen, unwirksamen Regelung maglichst nahekommt.

§ 10 Schlussbestimmungen

Die Betriebsvereinbarung tritt am ... in Kraft. Sie kann mit einer Frist
von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekiindigt werden.

Im Fall einer Kiindigung gilt diese Betriebsvereinbarung weiter, bis
eine neue abgeschlossen wurde bzw. der Spruch einer freiwilligen
Einigungsstelle die nicht zustande gekommene Betriebsvereinbarung
ersetzt.

Ort, Datum, Unterschriften
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Muster-Betriebsvereinbarung



Innerbetriebliche Stellenausschreibung



Zwischen der … (Name des Unternehmens) und dem Betriebsrat der … (Name des Unternehmens) wird folgende Betriebsvereinbarung über die Ausgestaltung der innerbetrieblichen Stellenausschreibung geschlossen.



§ 1 Gegenstand und Zweck

Allen Arbeitnehmern soll durch innerbetriebliche Stellenausschreibungen die Möglichkeit gegeben werden, sich beruflich zu verändern und ihre persönliche berufliche Weiterentwicklung zu verwirklichen.

Deshalb werden alle im Betrieb zu besetzenden Stellen zunächst innerbetrieblich ausgeschrieben. Erst wenn die Ausschreibung erfolglos bleibt, werden Bemühungen um eine externe Besetzung angestellt.

Bei sofort erforderlichen Einstellungen von Aushilfen sind nach Absprache mit dem Betriebsrat Abweichungen von dieser Regelung möglich.



§ 2 Geltungsbereich

Diese Vereinbarung gilt für alle frei werdenden Stellen.



§ 3 Form der Ausschreibung

Die Ausschreibungen erfolgen frühestmöglich nach der Entscheidung über die Schaffung bzw. Neubesetzung einer Stelle. 

Die innerbetriebliche Stellenausschreibung wird für die Dauer von 14 Tagen am „Schwarzen Brett“ ausgehängt. Parallel dazu erfolgt die Veröffentlichung im hausinternen Intranet.

Außerbetrieblich darf der Arbeitsplatz erst ausgeschrieben werden, wenn der innerbetriebliche Stellenaushang abgelaufen ist. Eventuelle Ausnahmen von diesem Vorgehen sind dem Betriebsrat umgehend mitzuteilen.

Maßgeblich für die Berücksichtigung im Rahmen der internen Stellenausschreibung ist, dass eine entsprechende Bewerbung innerhalb von …  Tagen in der Personalabteilung eingeht. 



§ 4 Vorrangregelung

Innerbetriebliche Bewerber/innen haben grundsätzlich bei gleichwertiger erforderlicher fachlicher und persönlicher Qualifikation Vorrang vor außerbetrieblichen. Sofern sich auf eine Stelle mehrere Arbeitnehmer beworben haben, ist neben der Eignung auch die Frage zu berücksichtigen, ob im Falle einer positiven Entscheidung eine Kündigung vermieden oder aus einem befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis werden kann.



§ 5 Inhalt der internen Ausschreibung

Die innerbetriebliche Stellenausschreibung enthält mindestens folgende Angaben:

· die Abteilung in der die Stelle zu besetzen ist,

· Stellenbezeichnung und Leitungsebene,

· die Beschreibung der Aufgaben,

· fachliche und persönliche Voraussetzungen,

· die notwendigen Ausbildungs- und Prüfungsnachweise,

· ob tarifliche Eingruppierung oder freie Vereinbarung (außertarifliches Gehalt),

· Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme,

· Bewerbungsfrist,

· Form der Bewerbung,

· Ansprechpartner im Personalbereich.

Von allen internen Stellenausschreibungen erhält der Betriebsrat im Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Belegexemplar.



§ 6 Vertraulichkeit

Jede interne Bewerbung wird mit der gleichen Vertraulichkeit behandelt wie eine externe Bewerbung. Falls gewünscht, wird der Schriftwechsel auch an die Privatadresse des Mitarbeiters gesandt. Zudem kann jede interne Bewerbung auf Wunsch mit einem Sperrvermerk (Verbot der Weitergabe) versehen werden. Der aktuelle Vorgesetzte darf nur von dem Bewerber selbst über die Bewerbung informiert werden.

Aus der Bewerbung dürfen dem Bewerber keine Nachteile erwachsen. Wird eine Bewerbung nicht berücksichtigt, wird sie in der Personalakte abgelegt.



§ 7 Auswahlentscheidung

Für die Auswahl eines Bewerbers ist ausschließlich seine fachliche und persönliche Qualifikation maßgeblich.

Interne und externe Bewerber werden nach gleichen Kriterien beurteilt. 

Ist der Auswählende der Auffassung, dass kein interner Bewerber die fachlichen bzw. persönlichen Qualifikationen hinreichend erfüllt, muss er dies dem Betriebsrat umgehend mitteilen.

Abgelehnte außerbetriebliche Bewerber erhalten eine schriftliche Mitteilung, die keiner Begründung bedarf. Alle abgelehnten internen Bewerber werden persönlich über die Entscheidung informiert. 

Auf Wunsch werden dem Betriebsrat die Gründe über die getroffene Auswahl mündlich mitgeteilt.



§ 8 Beilegung von Meinungsverschiedenheiten

Für den Fall, dass es Meinungsverschiedenheiten über die Durchführung dieser Betriebsvereinbarung gegen sollte, versuchen Arbeitgeber und Betriebsrat zunächst, eine innerbetriebliche Einigung herbeizuführen. Sollte dies nicht gelingen, vereinbaren Arbeitgeber und Betriebsrat das Zusammentreten einer freiwilligen Einigungsstelle. Beide Seiten unterwerfen sich von vornherein dem Spruch der Einigungsstelle.



§ 9 Schlussbestimmungen

Die Betriebsvereinbarung tritt am … in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Im Fall einer Kündigung gilt diese Betriebsvereinbarung weiter, bis eine neue abgeschlossen wurde bzw. der Spruch einer freiwilligen Einigungsstelle die nicht zustande gekommene Betriebsvereinbarung ersetzt.



Ort, Datum, Unterschriften
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AKTUELLE RECHTSPRECHUNG FUR DEN BETRIEBSRAT

Flasche

Fristlose Kiindigung in der Ausbildung | Lesezeit 1 Minute

Auszubildender kippt Kollegen Losungsmittel in die

Haben lhre Kollegen in der Ausbildung die Probezeit liberstanden, ist eine Kiindigung nur noch
aus wichtigem Grund moglich. Die Anforderungen an diesen sind besonders hoch. Auszubildende
sollen nicht gleich mit Schwierigkeiten ins Berufsleben starten. Eine konkrete Gefadhrdung von an-
deren Kollegen berechtigt aber zur Kiindigung (LAG Dusseldorf, 18.11.2025, Az. 3 SLa 346/25).

Auszubildender kippt Losungsmittel in die
Trinkflasche von Kollegen

Der Fall: Ein damals 18-Jahriger hatte seinem Kollegen in der
Werkhalle einen gesundheitsgefahrdenden Superfettloser in die
Trinkflasche gefiillt. Der Mitauszubildende bemerkte das; lieB die
Flasche daher unberiihrt auf der Werkbank stehen. Wahrend sich
die beiden Auszubildenden in der Mittagspause befanden, nahm
ein dritter Kollege einen Schluck aus der Flasche. Er spuckte ihn so-
fort wieder aus, da er den Geschmack seltsam fand. So verhinderte
er zumindest einen Gesundheitsschaden. Als der Arbeitgeber von
dem Geschehen erfuhr, horte er den Betriebsrat zu einer fristlosen
Kiindigung an. Kurz darauf sprach er gegeniiber dem Auszubilden-
den eine fristlose Kiindigung aus.

Ausbildung wird beendet

Die Entscheidung: Das Gericht sah in dem Verhalten des Auszu-
bildenden eine schwere Pflichtverletzung. Es wies aber auch dar-

IUVA auch auf:

1 2 URTEILSDIENST FUR DEN BETRIEBSRAT

Service-Tipp: Expertensprechstunde

Sie haben Fragen an die Redaktion?

Chefredakteurin Friederike Becker-Lerchner steht
lhnen fiir inhaltliche Fragen rund um Ihre
Mitbestimmung zur Verfiigung.

Stellen Sie Ihre Frage einfach
per E-Mail an becker@adiuva.de oder
telefonisch unter 030 443 172 46.

Das lesen
Sie in der
nachsten
Ausgabe

auf hin, dass bei der notwendigen Interessenabwagung auch § 22
BBiG sowie § 626 BGB zu beriicksichtigen seien. Danach kénne
das Ausbildungsverhéltnis nach bestandener Probezeit des Auszu-
bildenden nur noch aus wichtigem Grund beendet werden.

Das Gericht musste hier aber letztlich nicht entscheiden, da der
Auszubildende bereits einen neuen Ausbildungsplatz gefunden
hatte. Deshalb einigten sich Arbeitgeber und Auszubildender auf
einen Vergleich.

Nutzen Sie die Anhdrung, um Fragen zu stellen

Sie sind auch vor der Kiindigung eines Auszubildenden anzuhéren
(§ 102 BetrVG). Lassen Sie sich in diesem Rahmen konkret dar-
legen, aus welchem Grund Ihr Arbeitgeber eine Kiindigung aus-
sprechen mochte, und wagen Sie ab, ob es nicht u. U. noch ein mil-
deres Mittel gibt. Hier handelte es sich jedoch um eine so schwere
Pflichtverletzung, dass Sie bei entsprechender Beweislage keine
Argumente gehabt hatten, eine Kiindigung infrage zu stellen.

(@,
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NACH ELTERNZEIT
Neuer Arbeitsort ist rechtmaBig

VERHALTENSBEDINGTE

KUNDIGUNG
Das miissen Sie jetzt wissen

MUSTER-BETRIEBSVEREINBARUNG
Verbesserung des Arbeitsschutzes
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